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Regeste

Beschlagnahme (Art. 46 f. VStrR).

Erwägungen

E. 1.1
Widerhandlungen gegen das Mehrwertsteuergesetz werden nach diesem und nach dem
VStrR verfolgt und beurteilt (Art. 103 Abs. 1 MWSTG; vgl. auch
CAMENZIND/HONAUER/VALLENDER/JUNG/PROBST, Handbuch zum
Mehrwertsteuergesetz [MWSTG], 3. Aufl., Bern 2012, N. 2696). Bei der In- landsteuer
obliegt die Strafverfolgung hierbei der Beschwerdegegnerin (Art. 103 Abs. 2 MWSTG).

E. 1.2
Gegen Zwangsmassnahmen im Sinne der Art. 45 ff. VStrR und damit zu-
sammenhängenden Amtshandlungen kann bei der Beschwerdekammer des
Bundesstrafgerichts Beschwerde geführt werden (Art. 26 Abs. 1 VStrR i.V.m. Art. 37 Abs.
2 lit. b StBOG).

Die Beschwerde ist innert drei Tagen, nachdem der Beschwerdeführer von der
Amtshandlung Kenntnis hat, bei der zuständigen Behörde schriftlich mit Antrag und kurzer
Begründung einzureichen (Art. 28 Abs. 3 VStrR). Ist die Beschwerde nicht gegen den
Direktor oder Chef der beteiligten Verwaltung gerichtet, ist sie bei diesem einzureichen
(Art. 26 Abs. 2 lit. b VStrR). Berich- tigt derselbe die angefochtene Amtshandlung nicht im
Sinne der gestellten Anträge, hat er die Beschwerde mit seiner Äusserung spätestens am
dritten Werktag nach ihrem Eingang an die Beschwerdekammer weiterzuleiten (Art. 26
Abs. 3 VStrR).

Die Beschlagnahme wurde am 16. April 2015 verfügt und die Beschwerde- führer
gleichentags darüber in Kenntnis gesetzt. Die Beschwerde vom 23. April 2015 wurde damit
fristgerecht dem Direktor der ESTV eingereicht (act. 1).

E. 1.3
Zur Beschwerde ist berechtigt, wer durch die angefochtene Amtshandlung berührt ist und
ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Än- derung hat (Art. 28 Abs. 1
VStrR). Fällt das aktuelle Interesse des Beschwer- deführers im Verlaufe des
Beschwerdeverfahrens dahin, so wird Letzteres als erledigt erklärt (vgl. hierzu das Urteil
des Bundesgerichts 2C_77/2007 vom 2. April 2009, E. 3 m.w.H.).

E. 1.3.1
Mit Bezug auf die unter Ziffer 1 der Beschlagnahmeverfügung angeordnete
Vermögenssperre ist der Rechtsstreit gegenstandslos geworden, da diese Vermögenswerte



freigegeben worden sind. Die Beschwerdegegnerin be- gründete die Freigabe damit, die
Ermittlungen hätten ergeben, dass es sich bei den fraglichen Einzahlungen auf die privaten
Konten des Beschwerde- führers bei der Bank C., dem Geldinstitut D. und der Bank E. (vgl.
supra
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lit. A.) nicht um der Mehrwertsteuer unterliegenden Einnahmen gehandelt habe (act. 24.1).

E. 1.3.2
Damit verbleibt als Gegenstand des Beschwerdeverfahrens grundsätzlich die unter Ziffer 2
aufgeführte Beschlagnahme von Beweismitteln, nachdem der Beschwerdeführer die
vollumfängliche Aufhebung der Beschlagnahme- verfügung vom 16. April 2015 beantragt
hatte (vgl. supra lit. E.). Bei diesen Beweismitteln handelt es sich um die bei dem
Geldinstitut D. und den Ban- ken E., C., F., G. und H. edierten Bankunterlagen, welche
gemäss der Be- schlagnahmeverfügung das Vorhandensein von nicht deklarierten
mehrwert- steuerpflichtigen Einnahmen der B. GmbH hätten belegen sollen. Nachdem die
Beschwerdegegnerin zum Schluss gekommen ist, dass die fraglichen Einzahlungen nicht als
der Mehrwertsteuer unterliegenden Einnahmen zu gelten haben, entfällt damit ohne
Weiteres die Grundlage für die Beschlag- nahme der Kontounterlagen als Beweismittel. Mit
der Aufhebung der Konto- sperren ist im vorliegenden Fall auch die Rechtfertigung der
Beweismittelbe- schlagnahme hinfällig geworden. Dies hat – bei genauerem Hinsehen und
anders als in der Prima-Facie-Beurteilung vom 23. November 2015 (vgl. supra lit. E.) – zur
Folge, dass der Rechtsstreit auch mit Bezug auf die An- fechtung von Ziffer 2 der
Beschlagnahmeverfügung gegenstandslos gewor- den ist.

E. 1.4
Damit ist das Beschwerdeverfahren gänzlich als erledigt abzuschreiben.

E. 2.1
Gemäss Art. 25. Abs. 4 VStrR richtet sich die Kostenpflicht im Beschwerde- verfahren vor
der Beschwerdekammer nach Art. 73 StBOG, welcher seiner- seits auf das Reglement des
Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen
in Bundesstrafverfahren (BStKR; SR 173.713.162) verweist. Da dem BStKR jedoch keine
Regelung über die Verteilung der Gerichtskosten zu entnehmen ist, ist ergänzend die
Regelung im BGG anzuwenden (TPF 2011 25 E. 3).

Nach den Art. 62 ff. und Art. 71 BGG i.V.m. Art. 72 BZP ist bei Gegenstands- losigkeit des
Verfahrens grundsätzlich mit summarischer Begründung auf Grund der Sachlage vor
Eintritt des Erledigungsgrundes über die Prozess- kosten zu entscheiden. Lässt sich der
mutmassliche Ausgang im konkreten Fall nicht feststellen, sind allgemeine
prozessrechtliche Kriterien heranzuzie- hen: Danach wird jene Partei kosten- und
entschädigungspflichtig, welche das gegenstandslos gewordene Verfahren veranlasst hat
oder in welcher die Gründe eingetreten sind, die dazu geführt haben, dass der Prozess
gegen- standlos geworden ist (BGE 118 Ia 488 E. 4a). Gleiches hat zu gelten, wenn
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das Abstellen auf den mutmasslichen Ausgang des Prozesses präjudizie- rende Wirkung auf
konnexe Fälle hat (Beschluss des Bundesstrafgerichts BV.2012.11 vom 13. August 2013).
Bei der Beschwerdekammer sind im glei- chen Sachverhaltskomplex zwei



Entsiegelungsverfahren hängig (BE.2015.5+10 und BE.2015.11-12). Würde im
vorliegenden Fall die Beur- teilung der Kostenpflicht gestützt auf Art. 62 ff. und Art. 71
BGG i.V.m. Art. 72 BZP vorgenommen, müsste (zumindest summarisch) über den kon-
kreten Tatverdacht befunden werden, eine Frage, die ebenso in den konne- xen
Entsiegelungsverfahren zu beurteilen ist. Vor diesem Hintergrund recht- fertigt es sich, die
Kosten- und Entschädigungspflicht nach den obgenannten allgemeinen prozessrechtlichen
Kriterien zu beurteilen.

E. 2.2
Mit der Aufhebung der Kontosperren ist den Anträgen des Beschwerdefüh- rers
entsprochen worden, weshalb die Beschwerdegegnerin die Gegen- standslosigkeit des
Beschwerdeverfahrens verursacht hat. Damit gilt sie als unterliegende Partei. Gestützt auf
Art. 66 Abs. 4 BGG sind ihr keine Gerichts- kosten aufzuerlegen. Jedoch hat sie als
unterliegende Partei der obsiegen- den alle durch den Rechtsstreit verursachten Kosten zu
ersetzen (Art. 68 Abs. 2 BGG).

Der Beschwerdeführer hat für die anwaltlichen Aufwendungen eine Entschä- digung von
Fr. 11'891.60 (zuzüglich 8% MwSt.) gemäss Honorarrechnung verlangt (act. 23.2).
Vorliegend kann jedoch zur Bemessung der Entschädi- gung nicht auf die Honorarnote des
Beschwerdeführers abgestellt werden, weil in dieser nicht nur die Bemühungen für das
Beschwerdeverfahren selber enthalten sind (mehrere Posten betreffen Bemühungen des
Rechtsvertre- ters, welche dieser schon vor Ergehen der angefochtenen Verfügung getätigt
hatte bzw. die zwar nach deren Erlass angefallen sind, die jedoch im Zusam- menhang mit
Zeugeneinvernahmen vor der Beschwerdegegnerin stehen und daher nicht in unmittelbarem
Zusammenhang mit dem Beschwerdever- fahren getätigt worden sind). Eine genaue
Ausscheidung ist mangels detail- lierter Angaben nicht möglich. Der veranschlagte
Stundenansatz von Fr. 250.-- liegt zudem über dem praxisgemäss geltenden Ansatz von Fr.
230.-- (vgl. hierzu den Beschluss des Bundesstrafgerichts BB.2012.8 vom 2. März 2012, E.
4.2). Zu kürzen wäre zudem der geltend gemachte Aufwand von 800 Minuten für die
Redaktion der Replik. Dieser Aufwand er- scheint nicht zuletzt im Vergleich zu den
Aufwendungen für die Redaktion der Beschwerde – nämlich 330 Minuten – unangemessen
hoch, zumal der quantitative Umfang der beiden Schriften identisch ist. Die von der Be-
schwerdegegnerin zu entrichtende Parteientschädigung wird daher ermes- sensweise auf Fr.
3'000.-- (inkl. MwSt. und Auslagen) festgesetzt.
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Die Bundesstrafgerichtskasse hat dem obsiegenden Beschwerdeführer den geleisteten
Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 2'000.-- zurückzuerstatten.
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